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32/08 Sonstiges Steuerrecht

Norm

EStG 1988 §18 Abs6;

KStG 1988 §8 Abs4 Z2;

UmgrStG 1991 §10 Z1;

UmgrStG 1991 §7 Abs1;

Rechtssatz

§ 10 Z 1 UmgrStG normiert für den Fall der Umwandlung, dass den Rechtsnachfolgern ein Verlustvortrag nach § 18 Abs

6 EStG 1988 (bzw § 8 Abs 4 Z 2 KStG 1988) zusteht. Voraussetzung für eine diese Rechtsfolge herbeiführende

Umwandlung ist aber gemäß § 7 Abs 1 UmgrStG, dass am Umwandlungsstichtag und am Tag des

Umwandlungsbeschlusses ein "Betrieb" vorliegt. Ist die umgewandelte Kapitalgesellschaft nur vermögensverwaltend

tätig geworden, kann sie den Rechtsnachfolgern keinen Verlustvortrag vermitteln (Hinweis Walter,

Umgründungssteuerrecht4, (2004), Tz 209 ). Das Gesetz erö net somit unzweifelhaft keine Möglichkeit, Verlustanteile

aus einer Beteiligung an einer durch errichtende Umwandlung entstandenen vermögensverwaltenden

Personengesellschaft, die auf eine vermögensverwaltende Tätigkeit der umgewandelten Kapitalgesellschaften

zurückgehen, als Sonderausgaben iSd § 18 EStG geltend zu machen.
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